
Amtsblatt Nummer 32

80. Jahrgang

Montag, 5. August 2024

B 1179

Satzung 
zur Änderung der Satzung über Auszeichnungen  

der Stadt Regensburg vom 26. Juli 2024

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern erlässt die 
Stadt Regensburg folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über Auszeichnungen der 
Stadt Regensburg vom 26. März 1981 
(AMBl. Nr. 16 vom 20. April 1981), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 23. April 
2021 (AMBl. Nr. 18 vom 3. Mai 2021), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert:  

a)  Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
„Der Kulturpreis und die Kulturför-
derpreise werden jährlich verliehen 
für Leistungen in den Sparten der 
bildenden, darstellenden, ausüben-
den und angewandten Künste und 
deren angrenzenden Disziplinen, 
wie insbesondere beispielsweise  
Literatur, Musik, Malerei und 
Bildhauerei, Grafik, Fotografie und 
Film, Theater und Tanz, Architektur, 
Baukultur und Design, aber auch 
in zeitgenössischen Bereichen wie 
beispielsweise medienbasierten, 
transdisziplinären und prozess-
orientierten Kunstformen oder 
installativen, ortsbezogenen und 
performativen Praktiken.“  

b)  Abs. 3 erhält folgende Fassung:  
„Die 1971 geschaffenen Kulturför-
derpreise werden unter Berück-

sichtigung des künstlerischen 
Nachwuchses an Einzelpersonen, 
Gruppierungen oder Vereinigungen 
verliehen, die das kulturelle Leben 
in der Stadt Regensburg gestalten 
und fördern. Die Verleihung an Ein-
zelpersonen kann erfolgen, wenn 
sie in Regensburg leben oder wir-
ken und bei Ende der Einreichungs-
frist das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Personengruppen 
können ausgezeichnet werden, 
wenn die Mehrheit der Mitglieder 
durch Wohnsitz oder Werk mit der 
Stadt Regensburg verbunden ist 
und bei Ende der Einreichungsfrist 
das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. Vereinigungen sollen 
ihren Sitz in der Stadt Regensburg 
haben. Die Kulturförderpreise sind 
insgesamt mit einem Betrag aus-
gestattet, der vom Stadtrat jährlich 
bei der Beschlussfassung über den 
Haushaltsplan festgesetzt wird.“ 
 

2. § 12 erhält folgende Fassung:  

„§ 12 
Zeitpunkt der Verleihung 

(1)  In Erinnerung an die Verfügung 
Kaiser Friedrichs II. vom 10. 
November 1245, mit der er der 
Freien Reichsstadt Regensburg 
das Recht bestätigte, einen 
gemeinsamen Rat zu haben und 

nach Gefallen einen Bürgermeister, 
Pfleger und Amtleute zu setzen, 
soll die Verleihung der Auszeich-
nungen in der Regel jeweils am 
10. November eines jeden Jahres 
(Stadtfreiheitstag) erfolgen.  

(2)  Auszeichnungen nach § 7 (Kultur-
preis, Kulturförderpreise) und § 10 
(Regensburger Preis für Frauen in 
Wissenschaft und Kunst) können 
abweichend von Absatz 1 an 
einem anderen Termin verliehen 
werden. Auszeichnungen nach § 8 
(Städtepartnerschaftspreis) können 
darüber hinaus im Rahmen von 
Jubiläumsveranstaltungen einer 
Städtepartnerschaft verliehen 
werden.“ 

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

Regensburg, 26. Juli 2024
Stadt Regensburg

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Satzung 
über Werbeanlagen in der Stadt Regensburg

(Werbeanlagensatzung – WaS)
vom 30. Juli 2024 

Die Stadt Regensburg erlässt auf-
grund von Art. 81 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert 
durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom  
24. Juli 2023 (GVBl. S. 371) folgende 
Satzung:

Inhaltsübersicht:

§ 1  Regelungsgegenstand und 
Geltungsbereich

§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Allgemeine Anforderungen
§ 4 Generell unzulässige Werbeanlagen
§ 5  Anforderungen an digitale 

Werbeanlagen
§ 6  Werbeanlagen in gewerblich 

geprägten Baugebieten
§ 7  Werbeanlagen in gemischt 

genutzten Baugebieten
§ 8  Werbeanlagen in überwiegend 

durch Wohnnutzung geprägten 
Baugebieten 

§ 9  Gesamtkonzept für die Gestaltung 
der Werbeanlagen

§ 10 Abweichungen
§ 11 Ordnungswidrigkeiten
§ 12 Inkrafttreten

§ 1  
Regelungsgegenstand und Geltungs-

bereich

(1)  Diese Satzung regelt Anforderungen 
an die äußere Gestaltung von orts-
festen Anlagen der Wirtschaftswer-
bung (Werbeanlagen) sowie Verbote 
für die Errichtung von Werbeanlagen 
aus ortsgestalterischen Gründen. 

(2)  Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst das gesamte Stadtgebiet 
Regensburg mit Ausnahme des denk-
malgeschützten Ensembles „Altstadt 
Regensburg mit Stadtamhof“ und 
ergibt sich aus den Plänen „Gesamt-
stadt“ und „Ausschnitt“ jeweils vom 
21. Juni 2024 (vgl. Anlage 1 und 
Anlage 2). Die den Geltungsbereich 

beschreibenden Pläne sind Bestand-
teil dieser Satzung. 

(3)  Der sachliche Geltungsbereich 
erstreckt sich auf Werbeanlagen, die 
neu errichtet oder angebracht werden 
sollen sowie bestehende Werbeanla-
gen, die verändert werden sollen. 

(4)  Die Regelungen in dieser Satzung 
gelten neben den Festsetzungen 
über Werbeanlagen in rechtsver-
bindlichen Bebauungsplänen, soweit 
diese nicht von den Festsetzungen zu 
Werbeanlagen in Bebauungsplänen 
abweichen. Abweichende Rege-
lungen in Bebauungsplänen gehen 
dieser Satzung vor. Unberührt von 
dieser Satzung bleiben gesetzliche 
Regelungen sowie Regelungen in 
sonstigen Ortssatzungen der Stadt 
Regensburg in ihren jeweils geltenden 
Fassungen.

§ 2  
Begriffsbestimmungen

(1)  Die verwendeten Begrifflichkeiten 
sind entsprechend der Begrifflich-
keiten in der Bayerischen Bauord-
nung zu verstehen. 

(2)  Die folgenden in dieser Satzung ver-
wendeten Begriffe werden wie folgt 
definiert:

1.  „Pylone“ und „Stelen“ sind freiste-
hende, meist mehrseitig wirkende 
Werbeanlagen, auf denen vor-
rangig Firmenname, -logo und 
gegebenenfalls Branchenhinweis 
angebracht sind. Eine Sammelan-
lage ist ein Pylon oder eine Stele, 
auf der mehrere Firmen gleichzeitig 
ihre Firmenbeschriftung anbringen. 

2.  Bei der „Höhe“ von freistehenden 
Werbeanlagen wird als unterer Be-
zugspunkt die Geländeoberfläche 
und als oberer Bezugspunkt der 
oberste Abschluss der Werbeanla-
ge angesetzt. 

3.  Unter „Leuchtkästen“ werden 
Werbeanlagen verstanden, die 
aus einer transparenten, vollflä-
chig hinterleuchteten Front- und 
ggf. Seitenansicht bestehen. Ihre 
Leuchtmittel sind grundsätzlich 
nicht sichtbar.  

4.  „Digitale Werbeanlagen“ sind 
Anlagen mit einer elektrisch ange-
steuerten Anzeige zur Darstellung 
von veränderlichen Informationen 
wie Bilder oder Zeichen. Digitale 
Werbung wird insbesondere auf 
Bildschirmen gezeigt. 

5.  „Werbung an der Stätte der Leis-
tung“ bedeutet, dass die Werbean-
lage in unmittelbarem räumlichen 
Zusammenhang mit dem Ort der 
eigenen Leistung steht.  

6.  „Veränderung“ ist jede bauliche 
Maßnahme, durch die auf den 
vorhandenen technischen Zustand 
einer baulichen Anlage eingewirkt 
wird und bei der die Werbeanlage 
nach Durchführung der bau-
lichen Maßnahme als eine andere 
erscheint als vorher. Die Ände-
rung ist abzugrenzen von bloßen 
Instandhaltungsmaßnahmen, die 
der Erhaltung der Gebrauchsfähig-
keit und der baulichen Substanz 
einer Anlage dienen, ohne deren 
Identität zu verändern.  

7.  „Grell“ bedeutet eine in auffallender, 
dem Auge oft unangenehmer Weise 
intensiver Farbigkeit. 

8.  „Senkrechtschrift“ bedeutet eine 
vertikal angeordnete Schrift. 

9.  „Bauwerbetafeln“ sind Werbean-
lagen, die der Bewerbung einer 
baulichen Anlage am Ort und 
während der Zeit der Entstehung 
dieser baulichen Anlage dienen. 

10.  Ein „Bauzaun“ ist ein mobiles 
Element, das für gewöhnlich 
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als Absicherung einer Baustelle 
verwendet wird. Er besteht aus 
einem umlaufenden Rahmen mit 
Gitterstäben und wird mittels 
Fußplatten stabilisiert. 

11.  Ein „Baugerüst“ ist eine vorüber-
gehend errichtete Tragkonstruk-
tion aus Stangen, Balken und 
Brettern, die für gewöhnlich 
z.B. als Arbeitsplattform oder 
als Schutzeinrichtung bei einer 
Baumaßnahme verwendet wird.

§ 3  
Allgemeine Anforderungen

(1)  Werbeanlagen sind so zu gestalten, 
dass sie insbesondere nach Anzahl, 
Form, Maßstab, Werkstoff, Farbe, 
Lichtwirkung und Gliederung das Er-
scheinungsbild des Grundstücks und 
des Gebäudes, auf dem sie errichtet 
werden und der sie umgebenden 
baulichen Anlagen sowie das Orts-, 
Straßen- und Landschaftsbild nicht 
erheblich stören. Sie dürfen an den 
Ortsrändern nicht in die freie Land-
schaft hineinwirken. 

(2)  Die Beleuchtung von Werbeanlagen 
ist blendfrei auszuführen. Die Licht-
quelle darf vom öffentlichen Verkehrs-
raum aus nicht sichtbar sein. 

(3)  Hinweiszeichen und -schilder auf 
abseits gelegene Betriebe müssen 
geordnet angebracht und aufeinander 
abgestimmt sein (Sammelhinweise). 
Sie müssen unbeleuchtet sein. Sie 
dürfen nur den Firmennamen und den 
Branchenhinweis enthalten. 

§ 4   
Generell unzulässige Werbeanlagen

Im Geltungsbereich dieser Satzung sind 
folgende Werbeanlagen unzulässig:

1.  Überdachwerbeanlagen (Werbeanla-
gen oberhalb der Attika oder ober-
halb der Traufe) und Werbeanlagen, 
die sich mit einer weithin sichtbaren, 
übergeordneten Dimension auf das 
Stadtbild und die Stadtsilhouette 
auswirken,

2.  Werbeanlagen, die das Straßen- und 
Ortsbild erheblich beeinträchtigen, 
insbesondere ortsbildprägende 

Sichtachsen, Blickbezüge und we-
sentliche Straßenräume erheblich 
beeinträchtigen sowie Werbeanlagen 
in den Mittelstreifen von Fahrbahnen,

3.  Werbeanlagen, die ortsbildprägende 
Grünstrukturen wie Grünanlagen, Al-
leen, Grünzüge, Vorgartenzonen oder 
die Straßenraumbegrünung erheblich 
beeinträchtigen,

4.  Werbeanlagen, die Giebelflächen, 
tragende Bauglieder oder architek-
tonische Gliederungen in störender 
Weise bedecken oder überschneiden 
oder sich nicht an die baulichen Struk-
turen anpassen,

5.  gegen den Nachthimmel strahlende 
Blink-, Licht-, oder Laseranlagen 
sowie Strahler,

6.  die Errichtung einer Bauwerbetafel 
mit einer Fläche der Tafel von mehr 
als 15 m² oder einer Gesamthöhe von 
mehr als 5,50 m, 

7.  das Aufstellen von Bauzäunen oder 
-gerüsten oder ähnlichen mobilen 
Anlagen, die nicht im konkreten und 
zeitlichen Zusammenhang mit einer 
Baumaßnahme stehen und lediglich 
als Unterkonstruktion zur Anbringung 
von Werbeanlagen dienen.

§ 5  
Anforderungen an digitale  

Werbeanlagen

(1)  Auf digitalen Werbeanlagen dürfen 
keine bewegten Bilder, Filme, Cine-
magramme (animierte Standbilder) 
und Laufschriften gezeigt werden.  

(2)  Der Bildwechsel darf nur mittels einer 
weichen Überblendung der einzelnen 
Motive über die gesamte Bildfläche 
sowie ohne animierte Übergänge 
erfolgen.  

(3)  Von den digitalen Werbeanlagen darf 
keine Blendwirkung ausgehen. Die 
Bildschirmhelligkeit hat sich an die 
Umgebungshelligkeit anzupassen.  

(4)  Die Grenzwerte der „Hinweise zur 
Messung, Beurteilung und Minderung 
von Lichtimmissionen“ der Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz (LAI) in der jeweils 

aktuellen Fassung hinsichtlich 
mittlerer Beleuchtungsstärke und 
Blendung am Einwirkungsort von 
schutzwürdigen Räumen sind 
einzuhalten. Dieses Regelwerk kann 
während der Geschäftszeiten im 
Vorzimmer des Bauordnungsamtes 
der Stadt Regensburg, D.-Martin-
Luther-Str. 1, 93047 Regensburg 
eingesehen werden. Bei Bedarf ist 
die Einhaltung der Grenzwerte mittels 
eines Lichtimmissionsgutachtens 
nachzuweisen. 

§ 6  
Werbeanlagen in gewerblich  

geprägten Baugebieten

(1)  Für Werbung in Gewerbe- (§ 8 
BauNVO) und Industriegebieten (§ 9 
BauNVO) und in den Teilen von Son-
dergebieten, die überwiegend durch 
gewerbliche Nutzungen geprägt sind 
(§ 11 BauNVO) gilt:

1.  Die Werbefläche am Gebäude darf 
einen Anteil von 10 % der einzel-
nen Fassadenfläche und darüber 
hinaus eine Gesamtfläche von 
100 m² der jeweiligen Fassadenflä-
che nicht überschreiten. Dabei darf 
die Höhe der Schrift 1,60 m nicht 
überschreiten. 

2.  Die Errichtung von Pylonen und 
Stelen mit einer Höhe von mehr als 
5,0 m ist unzulässig. Das Verhält-
nis der Höhe zur Breite des Pylons 
bzw. der Stele muss mindestens 3 
zu 1 betragen. 

3.  Die Errichtung von mehr als 
3 Fahnenmasten je Betriebsstätte 
ist unzulässig. Haben mehrere 
Firmen ihre Betriebsstätte auf 
einem Grundstück, ist die Anzahl 
der Fahnenmasten auf 6 Stück je 
Grundstück begrenzt. Die Höhe 
der Fahnenmasten darf max.  
8 m betragen. Die Fahnenmasten 
sind in nahem räumlichen Zusam-
menhang zueinander unterzubrin-
gen. 

(2)  Für Gebiete im Sinne des § 34 Abs. 2 
des Baugesetzbuchs, deren nähere 
Umgebung nach der vorhandenen 
Bebauung einem der Baugebiete 
nach Abs. 1 entspricht, gilt Abs. 1 
entsprechend.
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§ 7  
Werbeanlagen in gemischt genutzten 

Baugebieten

(1)  Für Werbung in Dorfgebieten  
(§ 5 BauNVO), Mischgebieten  
(§ 6 BauNVO), urbanen Gebieten 
(§ 6a BauNVO) und Kerngebieten  
(§ 7 BauNVO) gilt:  

1.  Die Werbefläche am Gebäude darf 
einen Anteil von 4 % der einzel-
nen Fassadenfläche und darüber 
hinaus eine Gesamtfläche von 
15 m² der jeweiligen Fassadenflä-
che nicht überschreiten. Dabei darf 
die Höhe der Schrift 0,80 m nicht 
überschreiten. 

2.  Unzulässig sind:

a)  Werbeanlagen oberhalb der 
Unterkante von Fenstern des 
1. Obergeschosses. Dies gilt 
nicht, wenn es sich um einen 
Hausnamen als Oberbegriff des 
Gebäudes handelt, 

b)  Fenster- und Schaufensterbe-
klebungen mit einem Bekle-
bungsanteil über 50 v. H. der 
Fensterfläche. Um die Wirkung 
der Fensterfläche zu erhalten, 
soll die Beklebung an der In-
nenseite der Glasfläche mit Wir-
kung nach außen stattfinden, 

c)  Werbeanlagen mit grellen Neon-, 
fluoreszierenden oder reflektie-
renden Farben, 

d)  Bildwechsel von digitalen Wer-
beanlagen in einem Abstand 
von weniger als 15 Sekunden, 

e)  Licht- und Projektionswerbung 
an die Fassade oder auf den 
Boden, 

f)  Werbeanlagen an Einfrie-
dungen, wenn die Fläche aller 
Werbeanlagen an Einfriedungen 
je Grundstücksseite eine Größe 
von 1 m² überschreitet; zudem 
soll die Werbung verschiedener 
Betriebe als Sammelhinweis 
gebündelt angebracht werden, 

g)  Werbeanlagen, die auf öffent-
lichen Verkehrsflächen aufge-
bracht werden.

3.  Die Errichtung von Pylonen und 
Stelen mit einer Höhe von mehr 
als 4,0 m ist unzulässig. Hiervon 
ausgenommen ist die Errichtung 
einer Sammelanlage, an der mind. 
2 Betriebe werben. Die Sammel-
anlage darf eine Höhe von 5,0 m 
nicht überschreiten.  
Das Verhältnis der Höhe zur Breite 
des Pylons bzw. der Stele muss 
mindestens 3 zu 1 betragen. 
Ganzflächig selbstleuchtende 
Pylone und Stelen sind unzulässig; 
die Beleuchtung ist so auszufüh-
ren, dass nur die Schrift oder ein 
Schriftfeld leuchtet. 

4.  Die Errichtung von mehr als 
3 Fahnenmasten je Grundstück ist 
unzulässig. Die Höhe der Fahnen-
masten darf max. 6 m betragen. 
Die Fahnenmasten sind in nahem 
räumlichen Zusammenhang zuei-
nander unterzubringen.

(2)  Für Gebiete im Sinne des § 34 Abs. 2 
des Baugesetzbuchs, deren nähere 
Umgebung nach der vorhandenen 
Bebauung einem der Baugebiete 
nach Abs. 1 entspricht, gilt Abs. 1 
entsprechend.

§ 8  
Werbeanlagen in überwiegend durch 

Wohnnutzung geprägten Baugebieten 

(1)  Für Werbung in Kleinsiedlungsge-
bieten (§ 2 BauNVO), reinen Wohn-
gebieten (§ 3 BauNVO), allgemeinen 
Wohngebieten (§ 4 BauNVO), beson-
deren Wohngebieten (§ 4a BauNVO) 
und in dörflichen Wohngebieten (§ 5a 
BauNVO) gilt: 

1.  Werbeanlagen am Gebäude dürfen 
eine Gesamtfläche von 1 m² der 
jeweiligen Fassadenfläche nicht 
überschreiten. 

2.  Werbeanlagen sind nur an der 
Stätte der Leistung zulässig. Weg-
weiser für die in diesen Gebieten 
angesiedelten Einzelhandels-
betriebe des täglichen Bedarfs, 
Gewerbe- und Handwerksbetriebe, 
Gaststätten und Beherbergungsbe-
triebe können zugelassen werden.  

3.  Unzulässig sind: 

a)  Werbeanlagen oberhalb der 
Unterkante von Fenstern des 
1. Obergeschosses, 

b)  Fenster- und Schaufensterbe-
klebungen mit einem Bekle-
bungsanteil über 25 v. H. der 
Fensterfläche. Um die Wirkung 
der Fensterfläche zu erhalten, 
soll die Beklebung an der In-
nenseite der Glasfläche mit Wir-
kung nach außen stattfinden, 

c)  Werbeanlagen mit grellen Neon-, 
fluoreszierenden oder reflektie-
renden Farben, 

d)  Leuchtkästen an der Fassade, 

e)  Senkrechtschriften an der 
Fassade, 

f)  Licht- und Projektionswerbung 
an die Fassade oder auf den 
Boden, 

g)  Werbeanlagen an Einfriedungen 
und in der Vorgartenzone,  

h)  Fahnenmasten, 

i)  digitale Werbeanlagen, 

j)  Werbeanlagen, die auf öffent-
lichen Verkehrsflächen aufge-
bracht werden. 

4.  Die Errichtung von Pylonen und 
Stelen mit einer Höhe von mehr als 
2,0 m ist unzulässig. 
Ganzflächig selbstleuchtende 
Pylone und Stelen sind unzulässig; 
die Beleuchtung ist so auszufüh-
ren, dass nur die Schrift oder ein 
Schriftfeld leuchtet. 

(2)  Für Gebiete im Sinne des § 34 Abs. 2 
des Baugesetzbuchs, deren nähere 
Umgebung nach der vorhandenen 
Bebauung einem der Baugebiete 
nach Abs. 1 entspricht, gilt Abs. 1 
entsprechend.

§ 9  
Gesamtkonzept für die Gestaltung  

der Werbeanlagen

(1)  Befinden sich in einem Gebäude 
mehrere Nutzungseinheiten, für die 
eine Werbeanlage an der Fassade 
oder am Grundstück vorgesehen 
sind, soll ein Gesamtkonzept für die 
Gestaltung der geplanten Werbean-
lagen aller relevanten Nutzungsein-
heiten entwickelt und beim Bauord-
nungsamt der Stadt Regensburg 
eingereicht werden.  
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(2)  Beim Gestaltungskonzept ist insbe-
sondere auf Folgendes zu achten: 

1.  eine einheitliche Gestaltung hin-
sichtlich Höhe der Schriftzüge und 
Art der Beleuchtung, 

2.  eine gebündelte Anordnung der 
Schriftzüge der verschiedenen 
Nutzungseinheiten am Gebäude 
(eine Priorisierung nach Haupt- 
und Nebennutzungen ist möglich), 

3.  bei der Planung von Pylonen und 
Stelen auf das Bündeln der Wer-
bungen auf Sammelanlagen, 

4.  bei der Planung von Fahnenmasten 
auf die Angabe, welcher Fahnen-
mast welcher Nutzungseinheit 
zugeordnet ist. Die in dieser Sat-
zung festgelegte Maximalanzahl an 
Fahnen ist dabei zu beachten. 

§ 10  
Abweichungen

Von den Vorschriften dieser Satzung 

kann nach Art. 63 Bayerische Bauord-
nung (BayBO) eine Abweichung erteilt 
werden.

§ 11  
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO 
kann mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro 
belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1.  den in § 3 dieser Satzung festgelegten 
allgemeinen Anforderungen an Werbe-
analgen zuwiderhandelt, 

2.  eine nach § 4 dieser Satzung unzu-
lässige Werbeanlage errichtet oder 
anbringt, 

3.  eine digitale Werbeanlage entgegen 
den Anforderungen nach § 5 dieser 
Satzung errichtet oder anbringt, 

4.  eine Werbeanlage entgegen der 
Anforderungen nach § 6, § 7 oder § 8 
dieser Satzung errichtet oder anbringt.

§ 12  
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.  

(2)  Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung 
tritt gleichzeitig die Satzung über 
Werbeanlagen in der Stadt Regens-
burg (Werbeanlagensatzung – WaS) 
vom 21. Juli 2003 (AMBl. Nr. 32 vom 
4. August 2003) außer Kraft.

Anlagen 
 •  Anlage 1:  
„Gesamtstadt“ vom 21. Juni 2024 

 •  Anlage 2:  
„Ausschnitt“ vom 21. Juni 2024

Regensburg, 30. Juli 2024
Stadt Regensburg

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin

Anlage 1: „Gesamtstadt“ vom 21. Juni 2024
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Anlage 2: „Ausschnitt“ vom 21. Juni 2024
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
24 E 066 – Brücken und Straßenbau- 
arbeiten nach DIN 18300 ff.

Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 23.07.2024

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de

2. Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A
24 A 098 – Tischlerarbeiten DIN 18355 – 
Einbauküche
24 A 100 – Vollautomatisches Verfolger-
system Theater Regensburg
24 A 103 – Tischlerarbeiten DIN 18355

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

3. Offenes Verfahren nach VgV
24 E 074 – Rahmenvereinbarung zur 
Beschaffung von Reinigungschemie, 
WC-Papier und Papierhandtücher sowie 
Reinigungszubehör in 3 Losen

Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 23.07.2024

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de

4. Öffentliche Ausschreibung  
nach UVgO
24 A 093 – Hausmeisterdienstleistungen 
inklusive Winterdienst

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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